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obern ertheilte Zusicherung der Aufnahme vorweisen
konnte. Unter den Ordensgeistlichen wurde es bloß
den Piaristen erlaubt, Leute, welche nur erst das
Gimnasium zurückgelegt hatten, aufzunehmen und
zur Unterweisung derselben in den philosophischen

Lehrgcgenständen eigene philosophische Hausschulen,
wenn sie die dazu nöthigen Lehrer unter sich fanden,
zu errichten.

§. 1042. Reue Verfügungen in Betreff der Pfarren und
Pfarrverleihung.

Ausser den bisher erwähnten wurden unter K.
Leopolds Regierung noch folgende Veränderungen
in Kirchensachen vorgenommen. Durch ein Hofde¬

kret vom 12. August 1790 wurde verordnet, daß,
wenn eine neu errichtete Pfarre erledigt würde,
welche ahne Nachtheil der Seelsorge und ohne Un¬

zufriedenheit des Volkes eingezogen werden könnte,
dieses wirklich geschehen sollte. In folge dieser Ver¬
ordnung wurde unter andern die bei den Franzis¬
kanern zu Wien errichtete Pfarre aufgehoben und
ihr Bezirk wieder mit der Pfarre zu St. Stephan
vereinigt. — Durch ein Hofdekret vom 15. Sep¬
tember 1790 wurden die Pfarrpatrone von dem

Zwange, ihre Pfarren nur einem aus den drei vom
Konsistorium als die vorzüglichsten vorgeschlagenen

Bewerbern zu verleihen, befreit; sie konnten also
von nun an ihre Pfründen was immer für einem
aus den Bewerbern, welche alle, ohne Ausnahme,
aufzuführen waren, verleihen, wenn nur derselbe

vom Konsistorium nicht für untauglich erklärt wor-
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